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Grundsätze für den Österreichischen Walddialog 

 Generelle Zielsetzungen und Spielregeln zur Erarbeitung eines Österreichischen Waldprogramms

Wien, Juni 2003

1 Einleitung

Um die wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Leistungen von Österreichs Wäldern bei sich ändernden Rahmenbedingungen langfristig sicherzustellen, hat das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft (BMLFUW) einen breiten gesellschaftlichen Dialogprozess zur Erarbeitung eines Österreichischen Waldprogramms initiiert. Ergebnis des Walddialogs soll kein einmalig erstelltes Dokument sein. Vielmehr stellt er einen fortlaufenden offenen Dialogprozess dar, an dem alle an Waldfragen interessierten Akteure teilnehmen können. Der Österreichische Walddialog basiert auf den vom Intergovernmental Panel on Forests (IPF) der Vereinten Nationen und den vom paneuropäischen Forstministerprozess zum Schutz der Wälder in Europa formulierten Elementen und Prinzipien.
Der vorliegende Leitfaden umreißt die Struktur des Walddialogs sowie den Umgang der TeilnehmerInnen miteinander. Im Sinne eines „lebenden Dokuments“ steht den Akteuren die Möglichkeit offen, den Leitfaden im Konsens bei Bedarf zu ändern, zu ergänzen und weiter zu konkretisieren.

2 Zielsetzung des Österreichischen Walddialogs

Der Walddialog dient der Stärkung der nachhaltigen Bewirtschaftung, der Pflege und des Schutzes der österreichischen Wälder im Sinne des § 1 FG-Novelle 2002 und der Resolution H1 (Allgemeine Richtlinie zur nachhaltigen Bewirtschaftung der Wälder in Europa) der Ministerkonferenz zum Schutz der Wälder in Europa. Der Österreichische Walddialog adressiert damit die ökonomischen, ökologischen und sozialen Aspekte des Waldes als drei gleichwertige Säulen nachhaltiger Waldbewirtschaftung.

Der Walddialog als Instrument eines ganzheitlichen Politikansatzes im Sinne der Verordnung des EU-Rates zur Förderung der ländlichen Entwicklung (EG/1257/1999 vom 17.5.99, Artikel 29/4), der EU-Forststrategie 1998 und der Abkommen der Ministerkonferenz zum Schutz der Wälder in Europa ist zudem Grundlage der forstlichen Entwicklung und der Umsetzung internationaler Verpflichtungen im Waldbereich (u.a. CBD, UNFF).
 

Der Walddialog strebt konkrete Ziele an, die möglichst operational angegeben werden. Die Ergebnisse dienen allen im Rahmen der Vorschläge angesprochenen politischen EntscheidungsträgerInnen und -bereichen als Leitlinien, an denen sie sich orientieren können. 

Die im Konsens gefundenen Ergebnisse sind u.a. die Basis für einen sektoralen bzw. waldbezogenen Beitrag zur Österreichischen Nachhaltigkeitsstrategie. In diesem Sinne soll der Waldialog zu konkreten österreichischen Nachhaltigkeitszielen (Indikatoren und Standards) sowie entsprechenden Maßnahmen führen.

3 Arbeitsweise

Der Österreichische Walddialog soll auf einem partnerschaftlichen Vertrauensverhältnis zwischen den Beteiligten beruhen bzw. ein solches fördern und stärken. Der vorliegende 

Leitfaden basiert auf Konsens und ist bis auf weiteres die Verfahrensgrundlage für den Österreichischen Walddialog.

Im Walddialogprozess arbeiten die teilnehmenden Personen kontinuierlich, offen und fair zusammen. Der Dialog beginnt ergebnisoffen. Die TeilnehmerInnen akzeptieren und respektieren die Positionen und Interessen der jeweils anderen Dialogpartner. Die Teilnehmer verpflichten sich zu einer konstruktiven Mitarbeit im Sinne der oben formulierten Zielsetzungen. 

4 Intersektoralität 

Der Walddialog verfolgt das Ziel eine möglichst umfassende Koordination waldrelevanter Politikbereiche zu erreichen. In diesem Sinne bezieht der Österreichische Walddialog alle relevanten Sektoren und Organisationen ein und steht allen interessierten gesellschaftlichen Gruppen und BürgerInnen offen. 

Der Walddialog ist ein wesentlicher Baustein für neue Kooperationsformen zur Vernetzung ökologischer, ökonomischer und sozialer Belange und damit eine Bereicherung der in Österreich bestehenden Mechanismen zum Ausgleich von Interessen. 

5 Partizipation und Offenheit

5.1 Beteiligte

Aus organisatorischen Gründen nehmen an den Runden Tischen sowie an den einzelnen Modulsitzungen nur Repräsentanten organisierter Interessensgruppen teil. Bei Bedarf kann der Teilnehmerkreis der Module um weitere Akteure durch Einladung erweitert werden. Die „breite Öffentlichkeit“ kann sich über eine Internetplattform sowie durch schriftliche Stellungnahmen am Dialogprozess beteiligen. Zusätzlich gibt es öffentliche Walddialogforen, die für alle Interessierten offen stehen und wo die Möglichkeit besteht, Anregungen, Wünsche und Standpunkte einzubringen. Die Öffentlichkeit wird via verschiedener Medien und dem Internet regelmäßig über die Ergebnisse des Walddialogs informiert.
Alle Akteure des Dialogs sichern sich das erforderliche Verhandlungsmandat ihrer Organisation. Beobachterstatus ist die Ausnahme. Jede am Walddialog teilnehmende Organisation wird als Teilnehmer in entsprechenden Dokumenten aufgelistet.

Das BMLFUW hat innerhalb des Walddialogprozesses zwei voneinander unabhängige Rollen wahrzunehmen. Das BMLFUW ist für die Prozessbetreuung und Prozesskoordination verantwortlich. Dabei sorgt es dafür, dass der Walddialog entsprechend international anerkannter Prozesskriterien und -prinzipien durchgeführt wird. Unabhängig davon bringt sich das BMLFUW als Wahrer der öffentlichen Interessen am Wald auch inhaltlich in den Dialogprozess ein. 
5.1.1 Runder Tisch (RT)

Leitung: Bundesminister für Land-, und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft

Aufgaben: Am Runden Tisch erfolgt der politische und thematische Interessenausgleich. Der Runde Tisch ist das zentrale Entscheidungsgremium hinsichtlich der im Walddialogprozess 

erarbeiteten Inhalte. Vom RT werden für die Module die jeweils zu bearbeitenden Problemfelder vorgeschlagen. 

Teilnehmer: Die Teilnahme an den Runden Tischen des Walddialogs steht allen an der Thematik Wald interessierten staatlichen und nicht-staatlichen Organisationen mit bundesweiter Relevanz offen. Zu den Runden Tischen werden alle Akteure, deren waldpolitisches Engagement bekannt ist, persönlich vom Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft eingeladen. Die Teilnahme am Runden Tisch erstreckt sich aus Gründen der Praktikabilität und Ausgewogenheit auf je ein Mitglied (Ersatzmitglied) pro Organisation. Die teilnehmenden Organisationen stellen sicher, dass sie auch in den Modulen entsprechend vertreten sind. Sie achten darauf, dass möglichst immer die selben VertreterInnen sowohl am Runden Tisch als auch an den jeweiligen Modulsitzungen teilnehmen (Personenkontinuität).

5.1.2 Koordinationsgruppe

Leitung: Leiter der Forstsektion des Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft

Aufgaben: Aufgabe der Koordinationsgruppe ist es, die Ergebnisse der Module zusammenzuführen, abzustimmen und in den RT einzubringen, wo sie diskutiert und mit den bestehenden Ergebnissen des RT verschnitten werden. Die Koordinationsgruppe arbeitet im Weiteren alle Entscheidungen des Runden Tisches entsprechend einer vom Runden Tisch zu bestimmenden Struktur in Ergebnisberichte ein. 

Teilnehmer: Die Koordinationsgruppe setzt sich aus den Modulverantwortlichen, dem Leiter der Prozessmanagementgruppe, einem externen Schriftführer (gegebenenfalls aus Redakteuren von Modulen bzw. deren Arbeitsgruppen) und einem Moderator zusammen.

5.1.3 Module

Aufgaben: Aufgabe der Module ist es, die vom RT vorgeschlagenen Problemfelder konkret zu definieren, zu analysieren und geeignete Maßnahmen vorzuschlagen und diese in die Koordinationsgruppe einzubringen. Die einzelnen Analyseschritte im Hinblick auf die Regelung des jeweiligen Problems sind:

1. Problemfelddefinition

2. Formulierung des Soll-Zustands (Zielformulierung)

3. Erhebung des Ist-Zustands 

4. Erhebung der bestehenden politischen Instrumente zur Regelung des Problems

5. Differenz zwischen Ist- und Soll-Zustand (Gap-Analyse)

6. Empfehlung geeigneter Maßnahmen/Lösungsansätze zur Regelung des Problems (notwendige Partner und Vereinbarungen, notwendige politische Instrumente, Ressourcenbedarf, Forschungsbedarf)
7. Festlegung des Umsetzungszeitrahmens und der Verantwortlichkeit
Modulverantwortliche: Die Modulverantwortlichen werden auf Vorschlag des Ministers vom Runden Tisch bestätigt. Sie haben für die Vorbereitung der Modul-Sitzungen zu sorgen und müssen zudem sicherstellen, dass für alle Sitzungen ein Sitzungsprotokoll erstellt wird. 

Teilnehmer: Die Teilnahme in den Modulen ist grundsätzlich für alle von den Mitgliedsorganisationen des RT nominierten Vertretern offen. Die Einladung zu den einzelnen Modulsitzungen erfolgt durch den Modulverantwortlichen. Besteht der Wunsch können zu 

jedem Zeitpunkt vom Modulverantwortlichen weitere Akteure zu den Modulsitzungen eingeladen werden. 

Redaktionstätigkeiten/Schriftführung: Die Zusammenfassung einzelner Positionspapiere sowie die Erstellung der Modulberichte, die in die Koordinationsgruppe gehen, wird durch einen externen Schriftführer wahrgenommen. 

Moderation: Jedes Modul hat die Möglichkeit im Rahmen der verfügbaren Mittel in Absprache mit der Prozessmanagementgruppe einen externen Moderator zuzuziehen, der die einzelnen Arbeitssitzungen leitet. Dieser stimmt in Absprache mit dem Modulverantwortlichen die Termine für die Arbeitsgruppe ab und sorgt für die zeitgerechte Gestaltung des Diskussionsprozesses. Wird kein externer Moderator zugezogen, kann die Moderation vom Modulverantwortlichen oder einem anderen Mitglied des Moduls wahrgenommen werden. 

5.2 Moderation, Protokolle

Runde Tische werden extern moderiert. Auch die Modulsitzungen werden bei Bedarf und in Abhängigkeit der finanziellen Möglichkeiten extern moderiert. Dabei sind sowohl Professionalität in der Moderation als auch fachliche Kompetenz wichtig. Protokolle werden von einer dazu zu Beginn des Runden Tisches bzw. der Modulsitzungen benannten Person zeitnah erstellt. 

5.3 Verwendung von Grundlagenpapieren

Alle Akteure haben die Möglichkeit, Grundlagenpapiere als Diskussionsgrundlage in den Runden Tisch bzw. in die Module einzubringen. Bei Bedarf können die Redaktionsgruppen der Module damit betraut werden, Grundlagenpapiere zu erarbeiten, wobei sie sich im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten externer Expertisen bedienen können. 

5.4 Finanzielle Aspekte

Die Finanzierung der externen Moderation für die Sitzungen der Runden Tische und die Plenarveranstaltungen der Module, der Bereitstellung der notwendigen Infrastruktur sowie allenfalls notwendiger schriftlicher Fachgutachten und Vorträge übernimmt nach Maßgabe der finanziellen Möglichkeiten das BMFLUW. Aus Gründen der Sparsamkeit und der Ressourcenschonung soll in erster Linie auf bestehende Ressourcen sowie vorhandene wissenschaftliche Grundlagen zurückgegriffen werden. Die Finanzierung der Umsetzung der Handlungsvorschläge obliegt den jeweiligen Akteuren im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Eine Finanzierung der Teilnahme von Akteuren am Walddialog durch das BMFLUW ist grundsätzlich nicht vorgesehen. 

6 Konsensprinzip und Umgang mit abweichenden Meinungen

Es wird ein Höchstmaß an Konsens angestrebt. Abweichende Meinungen werden auf Wunsch in den Ergebnisberichten des Walddialoges dokumentiert. Formelle Abstimmungen sind grundsätzlich nicht vorgesehen. 

7 Transparenz

Für den Österreichischen Walddialog gilt ein möglichst hohes Maß an Transparenz. Das heißt im einzelnen:

· Grundlagenpapiere, Impulsreferate udgl. sowie Ergebnisse der Runden Tische und Module werden der Öffentlichkeit seitens des BMLFUW in geeigneter Form im Internet abrufbar zur Verfügung gestellt.

· Positionspapiere und schriftliche Stellungnahmen werden dem BMLFUW (Modulverantwortlichen) zeitgerecht vor der entsprechenden Sitzung übermittelt, tragen den Namen des verantwortlichen Akteurs und werden in den jeweiligen Sitzungen (Module) vertreten. 

· Die dem BMLFUW übermittelten Positionspapiere und schriftlichen Stellungnahmen werden allen am Walddialog beteiligten Akteuren rechtzeitig zur Verfügung gestellt. Die Verteilung erfolgt über das BMLFUW (jeweils über den Modulverantwortlichen) per Intranet und Internet. Arbeitspapiere werden über das Intranet verteilt.

8 Kontinuierlicher Prozess

Beim Walddialog handelt es sich um einen kontinuierlichen und lernfähigen Prozess. Damit wird den Änderungen der Rahmenbedingungen und der Interessen der Akteure Rechnung getragen.

9 Umsetzung

Die am Runden Tisch vertretenen Organisationen bekennen sich zu den Ergebnissen des Walddialogprozesses und setzten die im Konsens gefundenen Ergebnisse im Rahmen ihrer Möglichkeiten mittels der ihnen jeweils zur Verfügung stehenden Instrumente um.

9.5 Verbindlichkeit der Ergebnisse 

Es wird ein möglichst hoher Grad von Verbindlichkeit für alle relevanten Entscheidungsträger/Akteure angestrebt. Voraussetzungen dafür sind:

a) Breiter Konsens

b) Hoher Konkretisierungsgrad hinsichtlich Ziele, Maßnahmen, Adressaten, Zeitrahmen und Ressourcenbedarf.
Das Waldprogramm als Ergebnis des Walddialogs konkurriert nicht mit bereits vorhandenen Instrumenten der Waldpolitik, beispielsweise dem Forstgesetz oder Förderprogrammen, sondern ist eine Ergänzung dazu.

9.6 Monitoring und Erfolgskontrolle 

Monitoring
Seitens des BMFLUW sind Zwischenevaluationen zu den prozeduralen Aspekten des Walddialogs vorgesehen. 

Berichte

In regelmäßigen Abständen (ca. alle 2 Jahre) wird ein zusammenfassender Bericht über den Stand des Walddialogprozesses und seiner Ergebnisse verfasst (Österreichisches Waldprogramm). 

Erfolgskontrolle

Darüber hinaus soll die Umsetzung der inhaltlichen Ergebnisse in regelmäßigen Abständen evaluiert werden. Die Erkenntnisse daraus werden Gegenstand des weiteren Waldialogprozesses.

� Biodiversitätskonvention (Convention on Biological Diversity, CBD)


Waldforum (United Nation Forum on Forests, UNFF)
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